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PRIVATDOZENT DR. NILS GROSCHE UND WISS. MITARBEITER JULIAN JANSEN, FORTGESCHRITTENEN-
KLAUSUR – ÖFFENTLICHES RECHT: BAURECHT – STÖRENDE GÜTER IM GEWERBEGEBIET 

JuS 2022, 1042 – Klausurbewertungsbogen 
In dieser Tabelle sind die Problemfelder der Klausur aufgeführt und mit Punkten versehen. Daneben befindet sich ein 

Feld, in das der Korrektor eintragen kann, warum seine Bewertung von der jeweiligen Höchstpunktzahl abweicht.  

Die Note kann von der Summe der erreichten Teilpunkte abweichen, da auch weitere Faktoren wie Sprache, 

Subsumtionstechnik, Argumentation etc. sowie auch die Behandlung der nicht als Problemfeld aufgeführten 

Rechtsfragen zu berücksichtigen sind. 

Ein Bewertungsbogen ist natürlich nur eine von vielen Benotungstechniken. In diesem Sinne ist die nachfolgende 

Tabelle nur ein unverbindlicher Vorschlag. Jeder Einzelne kann sie für die selbstkritische Prüfungsvorbereitung nutzen 

und mit ihrer Hilfe die Stärken und Schwächen der eigenen Klausurbearbeitung erkennen. 

Gliederung Problemfeld 
Punkte 

Begründung für Abweichung 
max. erreicht 

A III 

Klagebefugnis (Schutznormtheorie, 
B-Plan als generell nachbar-
schützende Norm, bodenrechtl. 
Schicksalsgemeinschaft, Gebiets-
erhaltungsanspruch) 

2,5   

A VII Fristberechnung 0,5   

C Aufbau (Begründetheit) 0,5   

C I 2 b bb Beteiligung der Gemeinde 1,5   

C I 3 b aa 
(2) 

Fehlender Aufstellungsbeschluss 
(keine Rechtswidrigkeit d. B-Plans) 

1   

C I 3 b aa 
(4) 

Verstoß gg. Art der baulichen 
Nutzung (B-Plan) 

- Auslegung: atomares Zwischen-
lager als Lagerhaus iSd § 8 II Nr. 1 
BauNVO 

4   

- Verstoß gg. ungeschriebenes Er-
fordernis d. Gebietsverträglichkeit, 
Zweckbestimmung: Gewerbegebiet 
(nicht erhebl. belästigende 
Gewerbebetriebe). Argumentation 
mit § 35 I Nr. 7 BauGB 

4   

C I 3 b bb Keine Befreiung nach § 31 II BauGB 2   

C II 
Rechtsverletzung: Drittschützende 

Wirkung (§ 36 I BauGB (-), § 30 
BauGB iVm §§ 2–14 BauNVO (+)) 

2   

 Summe:  18   

Punkt-
korrektur 

- Sprache, Subsumtionstechnik, 
Argumentation etc. 

- weitere Rechtsfragen 
- Gesamteindruck 

± 4   

  
Note:

  
  

Bemerkungen des Korrektors: 
   

 


